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Die Einwohnergemeinde Koiserougst erlösst gestützl ouf die g$ 1 Z und l8 des Gemeindegesetzes

vom 19. Dezember 1978 folgende Gemeindeordnung:

l. Behörden und Kommissionen

l. Der Gemeinderot besteht ous Gemeindeommonn, Vizeommonn und drei weiteren Mitglie-
oern.

2. Die Schulpflege besteht ous fünf Mitgliedern.

3. Die Finonzkommission besteht ous fünf Mitgliedern.

4. ln dos Wohlbüro (Stimmenzöhler) sind funf Mitglieder und drei Ersotzmiiglieder zu wöhlen.

5. ln die Sleuerkommission sind drei Mitglieder und ein Ersotzmilglied zu wöhlen.

ll. Durchführung der Wqhlen
Die Mitglieder des Gemeinderofes, der Gemeindeommonn, der Vizeommonn, die Mitglieder der
Schulpflege und der Finonzkommission, die Stimmenzöhler und Ersolzmitglieder, die Mitglieder
und die Ersotzmitglieder der Sfeuerkommission werden on der Urne gewöhlt.

Die Abgeordneten in die Gemeindeverbönde we hlt der Gemeinderot. Als Abgeordnete konn er

ouch Mitglieder des Gemeinderoles bestimmen.

I I l. Veröffentlichungen
Die vorgeschriebenen Veröffentlichungen der Gemeinde erfolgen im Lokolonzeiger der Gemein-
de (derzeit Bezirksonzeiger Rheinfelden).

lV. Zusländigkeiten

Der Gemeinderot ist ermöchtigt, folgende Vertröge obzuschliessen und eine ollföllige Finonzie-

rung ouf dem Dorlehensweg sicherzustellen:

l. Erwerb von Grundstücken bis zum Betrog von Fr. 200'000.00 im Einzelfqll.

2. Veröusserung von Grundstücken bis zum Betrog von Fr. 200'000.00 im Einzelfoll.

3. Tousch von Grundstücken bis zu einem Wertvon Fr. 
,l00'000.00 

im Einzelfoll.

4. Erwerb oder Abtretung von Grundstücksteilen im Zusommenhong mit Strossenbouten, sowei't

es sich nicht um den Kouf oder Verkouf von gonzen Grundsiücken hondelt, wo Absotz I bzw.

2 zur Anwendung kommt.

5. Begründung von Bourechten untergeordneier Bedeutung bis zu einem iöhrlichen Bourechts-

zins von Fr. 30'000.00.
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Die Finonzkommission hot ihre Zustimmung zu solchen Londgeschöften obzugeben. Der Ge-

meinderot orientiert iöhrlich im Rohmen des Rechenschoftsberichtes über die gestüfzi ouf die vor-

sieh en d en Zustö n d i g keiten o b gesch I ossenen Geschöfte.

V. lnkroftlrelen

Diese Gemeindeordnung tritt ouf den

deordnung vom l. Jonuor 2003

Gemeinderql Koiserougst

1. Augusl 2003 in Kroft und ersetzf die bisherige Gemein-

Gemeindeommonn hreiber

//
Mox Heller

Von der Einwohnergemeindeversommlung beschlossen om2. April 2003.

Von den Stimmberechiigien ongenommen on der UrnenobsÌimmung vom 
,l8. 

Moi 2003.

Vom Deportement des lnnern des Kontons Aorgou genehmigt om 
,l5. 

Juli 2003.
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